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*. Herausgegeben von den Abg -ordneten

vassermann , Daum , Vissing , Vuhl , G- ttschalll , v . Mein , Mathy , Nindeschwender, Sander , Welcker , Weller
und Anderen.

Redigirt von Karl Stein . — Druck von Mals » und Bogel .

95ste öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .

(Fortsetzung .)

Bei den §§ . 26 l b. unt c. welche lauten :
„§ . 261 b . Wenn in den Fällen der § § . 259 und 261

nicht aus den Umständen hervorgeht , daß die Aussage
wissentlich falsch geschah , der Urheber der Aussage
aber gleichwohl nicht darzuthun oder doch glaubhaft zu
machen vermag , daß er die Aussage für wahr gehalten
habe , so wird er von Geld - oder Gefängnißstrafe ge¬
troffen . "

„§ . 261 c . Vermag jedoch der Urheber der Aussage
darzuthun , oder glaubhaft zu machen , daß er dieselbe für
wahr gehalten habe , so wird hierdurch die Strafe der
falschen Beschuldigung oder der Verläumdung ausgeschlos¬
sen , nicht auch die der Ehrenkränkung ."

erklärt sich Weller entschieden gegen den in dem Pa¬
ragraphen ausgestellten Grundsatz der Voraussetzung des
dolus und beantragt den Strich beider Paragraphen .

Bekk macht darauf aufmerksam , daß diese Bestimmung
eigentlich eine Milderung der im § 261 angedrohten Strafe
sei , denn ohne sie würde überall die Strafe der Verläum-
düng geradezu ausgesprochen werden .

Welcker hält den Begriff der Verläumdung nur dann
hergestellt , wenn die Absicht wirklich dabei vorhanden
war und widcrsctzt sich durchaus einer Bestimmung , nack
welcher der Beweis , daß diese gefehlt habe , dem Beklag¬
ten aufgelegt werde , indem nothwendig der Richter es sei,
welcher den Beweis der Verläumdung , d . h . daß die
böse Absicht vorhanden gewesen , dem Beklagten Herstellen
muffe und verlangt, daß mau es einfach bei dem Grundsätze
lasse , eine wiffenilich falsche Aussage müsse bewiesen sein .

Bei der Abstimmung werden mit Umgehung des Antrags
auf Strich , die Paragraphen in obiger Fassung ange¬
nommen .

§ . 263 lautet : „ ( Ehrenkränkung . ) Wer einen
Ankern widern chtlicher Weise verächtlich behandelt , oder
sich widerrechtlicher Weise Reden oder Handlungen gegen
gegen denselben erlaubt , welche nach herrschender Sitte,
Volks - oder Standesmeinung als Beschimpfung gelten,
soll wegen Ehrenkcankung mit Verweis oder Gefängniß
bis zu vier Monaten bestraft werden .

Baum schlägt vor , eine » Unterschied zu machen zwi¬
schen Ehrcnkränkungrn ohne und zwischen solchen mit kör¬
perlichen Beleidigungen . Die erster» will er nur mit Geld¬
strafen oder Verweis , die ander» aber zugleich auch noch
mit Gefängniß bestraft wissen . Ferner beantragt er den
Strich der Worte : „Volks - und Standesmeinung" ,
weil es nach der Verfassung rechtlich keine verschiedenen
Stände gäbe . Der Ausdruck : „ nach herrschender Sitte "

sei genügend .
Junghanns hält Verweis und Geldstrafen für keine

hinreichende Genugthuung bei Verbalinjurien , was auch
von anderen Gesetzgebungen anerkannt sei ; dem zweiten
Vorschläge kann er nicht b . ipflihten , weil es ihm darauf
anzukommen scheint , ob die Standesgenossen des Belei¬
digten etwas SchimpflibeS für diesen in der Injurie er¬
blicken und ob ihm rieß bei ihnen Schaden bringen kann.

Gottschalk begr >ft nibt , warum nicht schon die
Commission diesen Ausdruck gest ichen , um so den Versuch
zu entfernen, die öffentliche Meinung zunftmäßig z » machen .
Wenn ein solcher Grundsatz conscgueni durchgeführt wer¬
ben wollte , so müßte noch eine Menge anderer Artikel
eingeschaltet werden , für Gewecbsleute , Taglöhner u . s. f.
Er will , da wir Alle als Eur Volk , als Ein Bürger¬
thum betrachtet werden , auch alle in Beziehung auf die
Evrenkränkungen als gleich behandelt sehen , und unterstützt
den Antrag des Abg. Baum .

Weizel bemerkt , daß einzelne Fälle denkbar seien, wo
die Bezeichnung „ Standesmeinung" dazu dienen werde ,
dem Richter einen Maßstab zu Ausmessung der Strafe
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an die Hand zu geben ( wie übrigens jeder vernünftige
Richter jetzt schon darauf Rücksicht nehme ) , indem es 3. B .
ein großer Unterschied sein könne , ob man einem lustigen
jungen Menschen oder einem geistlichen Oberhirtcn das¬
selbe nachsage .

Sander hält es für hinreichend , wenn eine Ebren -
kränkung in den Fällen als solche betrachtet wird , wo die
herrschende Sitte sie darin erblickt ; füge man die Rücksicht
auf StandeSincinung hinzu , so müßte das Vergeben der
Ehrenkränkung je » ach den verschiedenen Ansichten beur -
theilt werden , der Richter also erst nach de» conventio -
nellen Verhältnissen der einzelnen Stände forschen , ehe er
ein Unheil fälle . Man werde dadurch dabin kommen , daß
ein Bauer , welcher einen Cavalier Er nenne , hart gestraft
werde , während sich dieser dasselbe gegen den Bauer , über den
er sich hoch erhaben dünke , ungestraft erlauben dürfe .
Solche Unterscheidungen müsse wenigstens das Gesetz ver¬
meiden und nur die allgemeine Volkoineinung und Sitte ,
nicht aber Standesansichte » berücksichtigen . Leider zeige
die Erfahr ! ng neuerer Zeit nur allzusebr , wie man den
Standesunterschied wieder in ' o Leben eintübrcn wolle und
wie das Volk oder die sogenannten niederen Stände als
verachtungswcrth hingestellt werten ( vH , oh ! — Bewe¬
gung auf der Rechten ) und dieß sei auch offenbar die Ab¬
sicht , warum man die Bcstimmung in das Gesetz gelegt
habe , daß das , was der Ungebildete nicht als Beleidi¬
gung ansehe , als Beleidigung gegen einen Höheren gel en
solle . Im Jahr 1844 sollte man nicht anfangen , Stau -
desunterschirde gesetzlich zu sanctioniren .

Staatsrath I o l l p entgegnet , daß alle diese Ausfüh¬
rungen an der Sache selbst nichts würden ändern können ,
wo es lediglich aut die Ansicht des Richters ankomine ,
ob er in der Aeußerung eine Ebreiikränkung sinke oder
nicht , und bei der Beurtheilung ihn natürlich auch die
Rücksicht leiten werde , ob die Beleidigung bei den Stan -

deSgenoffcn des Verletzten für eine solche gelte . Indessen
lege er keinen großen Werth darauf , ob die Bestimmung
so oder anders laute ; die Sache selbst werde die nämliche
bleiben .

Bei der Abstimmung wird der Antrag auf Strick der
Bestimmung „ Volks - und Slandesmeinung " mit 26 ge¬
gen 23 Stimmen angenommen .

Welcher unterstützt den andern Vorschlag des Abg .
Baum , „ wörtliche Beleidigungen niil Verweis und Geld¬
strafe zu belegen, " weil er solche Beleidigunaen überhaupt
für zu unbedeutend hält , indem Jeder nur selbst seine Ehre
herabzui

'
etzen vermöge , wenn er Handlungen begehe , welche

eine schmähende Bezeichnung verdienten ; auch geschehe mit j

der Bestrafung des Beleidigers dem Betroffenen selbst nicht
einmal ein Benefiz , jedenfalls werden aber die Ehrenkrän «
kungsllagen durch harte Strafandrohungen nur vermehrt ,
denn Jeder werde empfindlicher dadurch und in einer so
strafwürdigen That Etwas erblicken , waS er sich nicht unge¬
ahnt et gefallen lassen dürfe .

Staatsrath Jolly wendet ein , daß cs in gewissen Ge¬
genden und unter gewissen Ständen Worte gebe, welche
eine offene Herausforderung zu Tätlichkeiten seien, und
glaubt nicht , daß sich die von dem Abg . Welcker vorge -
schlagcne ganz neue Bestimmung konsequent und der Er¬
fahrung gemäß durchführen lasse.

Zittel hält zwar Geldstrafen für Schimpfwörter für
gut , erblickt aber in einer Gesetzesbestimmung wie die vor -
gescklagene geradezu ein Privilegium für den Reichen .

Hecker fährt aus , wie durch die von der Commission
beantragte Bestimmung allem Unfug TKür und Thor ge¬
öffnet und die Ehreukränkungsklagcn sich noch mehr als
jetzt schon vermehren würden Eventuell stellt er den An¬
trag , daß die Strafe nickt über 8 Tage Gefängniß gehen
dürfe . — Vielfache Unterstützung .

Bekk bemerkt , wie alle neueren Gesetzgebungen für
dergleichen unbedeutende Beleidigungen ( Schimpfwörter ,
Verbalinjurie » ) , um welche cS sich hier allein noch handle ,
solche kleine Strafen cingeführt hätten , und hält eben falls
8 Tage Gefängnis» a !S höchstes Strafmaß für hinreichend.

Bei der Abstiminung wird der Antrag nach der Modi¬
fikation des Abg . Hecker, vorbebaltlich der Fassung auch
mit Rücksicht auf andere bczüglicheParagraphen , angenommen .

tz 264 wird nach dem Vorschlag der Commission au -

genoni men .
§ . 265 lautet : „ ( E h r c n kr ä n k e n d e Aussagen . )

Von der Strafe der Ebreiikränkung wird ferner getroffen :
1 ) wer außer den Fällen der Verläumdunq ( § . 261 )

einem Andern widerrcchllicher Weise strafbare oder
unsittliche Handlungen , die denselben in der allge¬
meinen Achtung herabzusetzen geeignet sind , nachsagt ;
und ebenso

2 ) wer einem Andern widerrechtlicher Weise solche Hand¬
lungen dadurch nachsagt , daß er ihm Eigenschaften
beilegt , welche de » Vorwurf solcher Handlungen
enthalten . "

Auf Vtraiilassuiig des Miuisterialraths v . Jagemann
beantragt der Abg . Play die Wiederherstellung der Pos . 2
nach der Fassung der ersten Kammer , welche lautet : „ Wer
einem Andern widerrechtlicher Weise unsittliche Eigenschaf¬
ten beilegt , welche den Vorwurf solcher Handlungen cnt -

i halten . "



Welck er hält cS für daö Beste , die Position überhaupt

zu streichen , wo nicht , so erklärt er sich für den Vorschlag

der Commission . Der ganze Unterschied zwischen den bu -

den Fassungen liege darin , daß die erste Kammer falsche

11 rtheile für Injurien halte , die zweite Kammer habe

sich , im Einklang mit den ersten deutschen NechiSlehrern ,

stets für die Freiheit des UrihcilS erklärt , und werde wohl

auch beute diesem Grundsätze in Bezug auf die Ehren -

kränkungen treu bleiben .

Hecker zeigt , wie das vorliegende Gesetz überhaupt schon

durch Bestimmungen für die vorgesehenen Fälle gesorgt

habe und empfiehlt die Weglassung der somit überflüssi¬

gen Position , um diese, ohnehin unter den Juristen nie

zu einigende und in ' s Klare zu bringende Materie nicht

noch mehr zu verwirren .
Bekk hält beide Fassungen für gleichbedeutend , den

Vorschlag der Commission aber für bestimmter bezeichnend .

Falsche Urtheilc sollen straflos bleiben , darum spreche

auch der Paragraph von solchen . Hingegen sei das Bei¬

legen von Eigenschaften , welche den Vorwurf strafbarer

Handlungen enthalten , strafbar , und davon spreche der § .

265 ; die Fassung der Commission deute dieses deutlicher

an , indem sie ausdrücke , daß der Beleidiger dem Andern

solche Handlungen nachsagen müsse .
T r e f u r t glaubt nicht , baß der Vorschlag der Com¬

mission bestimmter bezeichne ; jedenfalls sei er nicht deuisch,
und empfiehlt deßhalb die Belassung der frühern Fassung .

Bei der Abstimmung wird der Paragraph , vorbehaltlich

einer bessern Fassung , angenommen .

§ § . 265 a . bis 269 werden angenommen .
Bei § . 268 , welcher lautet : „ ( E h r c n k r ä n k u n g e n .

1 . Gegen öffentliche Diener im Dienste .) Wer

sich einer Ehrenkränkung gegen SlaaiSbeanne , Militair -

personcn , Geistliche , OrtSvorgcsetzle oder andere öffentliche
Diener bei Ausübung ihres Dienstes oder in Beziehung
auf ihren Dienst , oder einer Ehrenkränkung gegen öffent¬

liche Behörden schuldig macht , wird von einer Gesäugniß -

strafe getroffen , welche das in den 88 - 263 und 265 ge¬

drohte Maß bis um die Hälfte übersteigen kann, " —

beantragt Bassermann den Strich des Paragraphen ,

eventuell die Herstellung der Fassung der zweiten Kammer

von 1840 . Er glaubt überhaupt , daß eine Ehre , welche

erst durch den Richter geschützt werden müsse , keinen son¬

derlichen Anspruch auf diese Bezeichnung machen könne .

Wolle man aber doch eine solche Art von Ehre statuiren ,

so sei kein sonderlicher Unterschied zwischen der dcS Einen

und der des Andern zu sehen , und wolle man eine solche

schützen, so müsse sie gleichmäßig geschützt werden , für den

Beamten wie für den Bürger . Die Amts - oder Stan «

desehre sei Sache der persönlichen Ueberzeugung , un¬

keine Autorität im Staate könne die rcrschiedenen Grade von

Ehre gegen einander abwägen und sagen , die Ehre des einen

Standes ist größer als die des andern , dcßbalb muß auch

die Verletzung der einen stärker gestraft werden , als die

der andern . Ein solches Privilegium der Staatsdiencr ,

gegenüber dem Bürger , hielte er für eine grobe Verletzung

des Rechts aller Badener auf Gleichheit .

Was ich eben gesagt , muß offenbar schlimme Folgen

haben . ES wird der Bürger , gegenüber de» , Staatsdicuer ,

in eine » och viel größere Behutsamkeit versetzt , als er

cs schon ihm als einem Manne der öffentlichen Gewalt

gegenüber ist . Diese Gewalt ist ihm überhaupt in Deutsch¬

land bereits in so hohem Maße verliehen , daß man sic nicht

auch noch auf diese Weise vergrößern sollte . Es ist ja von vie¬

len denkenden Männern anerkannt , daß das B,ld unserer

staatlichen Zustände großenthcils darin seine Wurzel habe ,

daß die Peamtengewalt zu groß ist und das Hinderniß

für eine größere natürliche Entwickelung des deutschen

Volksthums abgibt . Diese Beamtengewalt hier noch zu

vergrößern , odei vielmehr die Gelegenheit nicht zu ergreifen ,

sie auf ein gleiches Maß zurückzuführen , und die Gleichheit

zwischen der Amts - ünd Bürgerehre herzustcllen , würde

ich von dem Standpunkte der zweiten Kammer auS für

einen Fehler halten . Abgesehen von den innern Gründen

aber , die sich bloS durch Ileberlegung und Nachdenken Her¬

ausstellen , liegen auch Beispiele vor . In Württemberg be¬

steht eine ähnliche Bestimmung . Auch dort sind die StaatS -

diener in ihrem Anite , oder in ihrer Ehre höher geschützt,

als die Bürger , und cs haben sich die schwäbischen Miß -

ständc daraus entwickelt . Jeder Nachtwächter . Polizeidiencr ,

Gendarm , jeder Schreiber , kurz die allersubalttrnsten Be¬

amten und öffentlichen Diener kommen , weil sie wiss . n,

daß Derjenige , der Sie an ihrer AmtSchre kränkt , härter

bestraf ! wiid , als sie bestraft werden , wenn sie sich gegen

einen Bürger beleidigende Aeußerungen erlauben , häufig

in die Lage , dießsalls Klagen vor die Gerichte zu bringen ,

und es ist eine große Reihe von Sirnsurtbeilen wegen be¬

leidigter Amtsehre erfolgt , so daß wirklich ( wie wir kürz¬

lich gehört haben ) ein Schrei des Entsetzens über einen

solchen Zustand durch daS Land ergeht . Die öffentlichen

Diener werden durch eine solche Bestimmung ganz gewaltig

stolz auf ihre Ehre und außerordentlich empsindlich , waS

sie außerdem nicht wären , woraus dann eine Vermehrung

dcS ohnehin hier unnatürlichen HochniuthS solcher öffent¬

lichen Machthaber entsteht . DicS wollen wir um keinen

Preis bewirke » , und ich trage deßhalb auf den Strich dieser
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ganzen Bestimmung an . Wenn aber die Kammer » waS
ich nicht wünsche und hoffe , die Amtsehre dennoch schützen
will , so sollte wenigstens die frühere Fassung hergestellt
werden , wonach ebenfalls noch höhere Strafen angedroht
sind , allein dort heißt cs , daß Ehrenkränkungen gegen
Staatsbeamte bei Ausübung ihres Dienstes mit Strafe
bedroht werden , während nach der neuern Fassung nicht
bloS Beleidigungen bei Ausübung ihreS Dienstes , sondern
auch in Begehung aut ihren Dienst so hart bestraft wer¬
den sollen . Kann man denn aber von dem Beamten
Etwas sagen , was nicht in irgend einer Beziehung zu
seinem Dienste steht ?

Sodann ist aber auch noch von einer Ehrenkränkung
gegen öffentliche Behörden die Rede . Was darunter ver¬
standen wird , weiß ich nicht . ( W eiel : Wenn nian die

Mitglieder dcS Oderhosgerichts Esel heißt . ) Wenn das
Ob . rhofgerichr keine b . ssere Ehre hat , als eine solche, daß
sie durch einen Ausdruck , wie wir ihn eben gehört haben ,
vernichtet wird , so bedauere ich dieß . Wenn die Ehren¬
kränkung nicht gegen eine Person gerichtet ist , so soll auch
keine Strafe stallfinden . Am Ende wäre kein Laut mehr
über eine Staatsbehörde erlaubt . Ich muß mir aber doch
in einem Staate , den man wenigstens frei nennt , er¬
lauben dürfen , über die Behörden zu urtheilen , und zu
sagen , diese verwaltet gut oder schlecht. Auch kann man
den einzelnen Bürgern , die nicht den ganzen Tag mit

StaalSgeschäften zu ihun und d c Beweise bei der Hand
babtii , nicht bei jeder einzelnen Aeußerung über Behörden
aufgeben , Alles auf der Stelle aktenmäßig zu belegen .

Staatsrath Jollv entgegnet , daß es sich hier nicht
von besonderer Ebre der Beamten , sondern von der Ehre
des öffentlichen Amtes handle , an welcher Jedem liegen
müsse , er sei Beamter ober nicht , weil cS ein nothwen -

diges Erforderniß sei , daß der Uebermuth die Behörden
als solche nicht beleidige . Der Redner appellirt an das

Gefühl eines Jeden , wenn er auch zum Bürgerstand ge¬
hört , ob ihm nicht unter Umständen sehr viel daran ge¬
legen sein könne , daß bas Anjchen der Bebördcn nicht
hcrabgewürdigt werde . Es könnten Zeilen kommen , wo

diejenigen , die im entgegengesetzten Sinne sprechen , auf
das Dringendste wünschen könnten , Reden solcher Art ,
wie sie hier gehört worden , nicht geführt zu haben , oder
wo sie dieselben zu bereuen hätten . Wenn die Ehrenkrän¬
kung gegen einen Beamten im Dienst härter bestraft
werde , so werde ste nicht gegen den Beamten bestraft ,
sondern gegen das Gesetz , dessen Vertreter er sei . In
England , auf welches man sich so oft berufe , sei haupt¬
sächlich aus dem Grunde die Achtung vor den Behörden

so groß , weil jedes Vergehen gegen dieselben auf das
Strengste geahndet werde . Wenn der Abg . Baffermann
sage , die Ehre des Oberhofgerichts stehe auf schlechten
Füßen , wenn sie durch einfache Injurien aufgehoben wer¬
den könne , so lasse sich auch sagen , alle Strafen über¬
haupt seien überflüssig und man brauche auch für Privat¬
personen kein Ehrenkränkungsgesetz . Wie es aber dann
in der Welt zugehen würde , sei eine andere Frage .

Junghanns schließt sich der Ausführung des Redners
vor ihm an und nimmt für den Richter den Schutz des
Gesetzes doppelt in Anspruch , damit er , im Bewußtsein
seiner Unverletzlichkeit , die Ruhe und Würde behaupten
könne , welche ihm in seinem Dienste anstehcn , — deß -
halb seien auch in den späteren Paragraphen Vorschriften
enthalten , nach welchen die öffentlichen Diener fürEhren -

kiänkungen , welche sie sich im Dienste zu Schulden kom¬
men ließen , gleichfalls mit höheren Strafen belegt würden .
Der Beisatz der ersten Kammer drücke ungefähr dasselbe
aus , was im Ehrenkränkungsgesetz von 1832 stehe und
dieses Gesetz habe seines Wissens bis jetzt den Bürgern
noch keinen Nachtheil gebracht , und weit entfernt , daß da¬
rin eine Verletzung für die Bürger liege , sei im Gegen -

theil ein Schutz für dieselben darin enthalten , welchen sie
immer darin finden , wenn die öffentlichen Behörden in

ihrem Ansehen , ihrer Würde und Wirksamkeit geschützt
werden . Schließlich empfiehlt er , überhaupt nicht so viele

Aenderungen an dem zu macken , tvas die erste Kammer

beschlossen , von deren gutem Willen am Ende doch das

Zustandekommen des ganzen Gesetzes abhänge , und der

dadurch nicht hervorgerufen werde , wenn , wie heute und

gestern , die zweite Kammer Bestimmungen , welche die erste
Kammer für wesentlich und nützlich halte , ohne weiteres

zurückweise .
Bekk erblickt gleichfalls den Grund höherer Strafbar¬

keit der Ehrenkränkung gegen einen Beamten in der aus
der Beleidigung nothwendig erfolgenden Lähmung der
Autorität der Staatsgewalt und damit zusammenhängen¬
den Beeinträchtigung ihrer wohlthätigen Wirksamkeit . Die

Klage , daß die zu große Beamtengcwalt der natürlichen
Entwicklung des Volksthums entgegenstehe , kann er nicht
begründet finden . Dieß sei Sache des parlamentarischen
Lebens und der sonstigen freien Bewegung im Volk ,
welche sich von selbst gebe , ohne daß man ihr Vorschub
zu leisten und sie zu hindern im Stande sei ; für das aller¬
unglückseligste würde er aber das Auskunftsmittel halten ,
wenn man glaubte , dadurch eine freiere Entwicklung zu
erzwecken , daß das Amt in seiner Wirksamkeit , wie sie zum
Vollzug der Gesetze nothwendig ist , leichter verletzt werden
dürfte . ( Schluß folgt . )
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